
 

 

Aufnahmeantrag zum Ausdrucken                                       

TVForsbach 1914 e.V. -Tennisabteilung-
 
 
Tennisabteilung TV Forsbach
Britta Jansen
Sonnenweg 11 b
 
51503 Rösrath
 
 
Hiermit beantrage ich meine/unsere Aufnahme in den Turnverein Forsbach (Tennisabteilung).Von der
Vereinssatzung und der Platz- und Spielordnung der Tennisabteilung habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie
ausdrücklich an.
 
Familienname Vorname      m/w Geburtsdatum
   
   
   
Telefon ggf. Fax: E-Mail:
Anschrift:
Beruf:

 
Ich bin bereits im Verein:   [   ] nein      [   ] ja, Abteilung      [   ] Handball      [   ] Breitensport. 
Zutreffendes bitte ankreuzen.
 
 
______________                                             _______________________________
Datum                                                                   Unterschrift
                                                                              bei Minderjährigen ges. Vertreter
 
 
Der Jahresbeitrag für den Turnverein und die Tennisabteilung, das Jugendtraining der Tennisabteilung, 
sowie etwaige anfallende Kosten werden per Bankeinzugsverfahren eingezogen. 
Der Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr wird für den Turnverein gesondert zum 1.2.JJ und der Abteilungsbeitrag
zum 1.4.JJ erhoben.
 
 
Konto: __________________________ BLZ: _____________________________
 
Bank: ___________________________
 
Name des Kontoinhabers: _____________________________________________
 
Eintrittsdatum: ____________________
 
 
 
______________                                             _______________________________
Datum                                                                   Unterschrift
                                                                              bei Minderjährigen ges. Vertreter
 
Wir machen darauf aufmerksam, daß Ihre Angaben in unserer Datenverarbeitung (Mitgliederverwaltung) gespeichert,
verarbeitet und dem Hauptverein und Bankinstitut mitgeteilt werden. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
 


